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1. Höhe der Mitgliederbeiträge 

Art der Mitgliedschaft Festgelegte Beitragshöhe 

• Aktive Damen/Herren KF inkl. Lizenz 
inkl. Grundbeitrag für Open Trainings 

CHF 270.00 

• Aktive Juniorinnen/Junioren inkl. Lizenz 
inkl. Grundbeitrag für U16 oder Open Trainings 

• Zuzüglich bei Teilnahme  an der Besj-Cevi 
Meisterschaft 

CHF 220.00 

 

pauschal CHF 40.00 

• Mitgliedschaft light  
(nur Training ohne Meisterschaft, in lizenzierten Teams) 
inkl. Grundbeitrag für Open Trainings 

CHF 90.00 

• Open Spieler:/in 

Grundbeitrag für Trainings 

Zuzüglich pro Meisterschaftsrunde und 
Teilnehmer:/in (Besj-Cevi Meisterschaft)zuzüglich 
bei Teilnahme an Besj-Cevi Meisterschaft, pro 
Runde 

 

CHF 50.00 

CHF 10.00 

• Kids, U11, U13 und U16Juniorinnen/Junioren ohne 
Lizenz: 

Erstes Kind 

Zweites und jedes weitere Kind 

 

CHF 90.00 

CHF 50.00 

• Mahngebühren, falls Mitgliederbeitrag auch nach 
Erinnerung nicht bezahlt wird 

CHF 20.00 
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2. Entschädigungen 

Für die Übernahme einer Funktion bei unihockey emotion weinfelden wird eine 
Entschädigung gemäss nachstehender Tabelle entrichtet: 

Entschädigung für Festgelegter Betrag 

• Vorstandsmitglied ab 1. Jahr 

• Vorstandsmitglied ab 3. Jahr 

CHF 100.00 

CHF 300.00 

• Trainer:/in ab 1. Jahr 

• Trainer:/in ab 3. Jahr 

• Open-Trainer:/in oder Hilfstrainer:/in 

CHF 200.00 

CHF 300.00 

CHF 100.00 

• Weitere Funktionen zur Unterstützung des Vorstandes 
(z.B. Organisation der Festwirtschaft, J&S Coach) 
über die Funktionen und die Entschädigungen entscheidet der Vorstand. 

CHF 100.00 - CHF 300.00 

• Schiedsrichter:/in ab 1. Jahr 

• Schiedsrichter:/in ab 3. Jahr 

CHF 100.00 

CHF 300.00 

• Ehrenmitglied: aktiv in einer Mannschaft 

• Ehrenmitglied: nicht aktiv in einer Mannschaft 

CHF 100.00 

gratis Mitgliedschaft 

max. Entschädigung pro Person CHF 300.00 

 

Die obenstehenden Entschädigungen können kumuliert werden. Nimmt jemand mehrere 
Funktionen wahr, werden die Entschädigungen bis zu einem max. Betrag von CHF 300.00 
kumuliert. 
 
Übersteigt die Entschädigung den geschuldeten Mitgliederbeitrag oder ist gar kein 
Mitgliederbeitrag fällig, dann wird die Entschädigung auf Wunsch auch ausbezahlt. 
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3. Helfereinsätze 

Damit unihockey emotion weinfelden seine Vereinsanlässe (Trainings, Turniere, 
Versammlungen, weitere Anlässe) durchführen kann, sind die Mitglieder von unihockey 
emotion weinfelden verpflichtet entsprechende Helfereinsätze zu leisten. 

 

Zu Helfereinsätzen verpflichtet sind folgende Mitglieder ab dem 14. Altersjahr (=1. reguläre 
Saison in der U16): 

• Spieler:/innen des U16 Teams 

• Aktivmitglieder (Junioren A, Damen und Herren Teams) 

• Mitglieder light 

• Open Spieler:/innen, sofern sie auch an der Besj-Cevi Meisterschaft teilnehmen 

 

Die Eltern der Kids, U11 und U13 Juniorinnen und Junioren bis und mit U13 sind zudem 
verpflichtet: 

• Fahrdienste für die stattfindenden Meisterschaftsrunden zu leisten und/oder 

• Kuchen für die Festwirtschaft an unsere Anlässe zu backen. 

Die Kids, U11 und U13Juniorinnen und Junioren bis und mit U13 müssen darüber hinaus 
keine Helfereinsätze leisten. 

 

Von Helfereinsätzen befreit sind Mitglieder, die für unihockey emotion weinfelden eine der 
folgenden Funktionen ausüben: 

• Mitglied des Vorstands 

• Trainer:/in inkl. Hilfstrainer:/in 

• Schiedsrichter:/in 

• weitere Funktionen zur Unterstützung des Vorstandes (z.B. Organisation der 
Festwirtschaft, J&S Coach) – über die Funktionen entscheidet der Vorstand. 

 

Ebenfalls von Helfereinsätzen befreit sind Mitglieder der folgenden Teams: 

• Open Spieler:/innen, die nur das Training besuchen – Aktivmitglieder, die auch am 
Open Training teilnehmen, sind verpflichtet Helfereinsätze zu leisten. 

 

Die Anzahl der zu leistenden Helfereinsätze bestimmt sich nach dem Bedarf für die 
geplanten Vereinsanlässen und anhand der Anzahl Mitglieder. 

 

Die Planung der Helfereinsätze erfolgt jeweils kurz vor Saisonstart. Die Mitglieder haben 
dabei die Möglichkeit sich für Helfereinsätze zu melden. Nach einer angemessenen Frist, 
werden die Helfereinsätze durch den Vorstand oder einem/einer durch den Vorstand 
bestimmten Funktionär:/in zugeteilt und kommuniziert. Ab diesem Zeitpunkt ist die Einteilung 
verbindlich und jedes Mitglied selber für den Einsatz oder allfälligen Ersatz verantwortlich. 


